	Name und Anschrift des Antragstellers

     
     
     
     
	Eingangsvermerke

	Anzeige einer Veranstaltung nach Art. 19 LStVG

	Zeitpunkt der
	Datum
	Uhrzeit (von bis)
	Regelmäßig am (Wochentag):

     

	Veranstaltung
	     
	     
	

	
	
	
	

	
	     
	     
	Uhrzeit (von – bis)

     

	
	
	
	

	
	     
	     
	

	
	
	
	

	Ort der 
	Ort, Straße, Hausnummer

     

	Veranstaltung
	

	
	

	Art/Anlass der
	Tanz, Konzert usw.

     
     
     


	Veranstaltung
	

	
	

	
	

	
	Telefonisch erreichbar während der Veranstaltung unter      

	Größe des Raumes in qm

     
	Größe der Tanzfläche in qm

     
	Gleichzeitig zugelassene Personen
      (Zahl)

	Art der Musikdarbietung (z.B. CD, Tonkassetten, Alleinunterhalter, Musikkapelle usw.)
     
     
     

	Der Eintritt beträgt


	     
	€ pro Person

	 FORMCHECKBOX 

	Sperrzeitverkürzung wird beantragt.

	Ort, Datum

     

	Unterschrift des Veranstalters

	

	Wird von der Gemeindebehörde ausgefüllt.

	1. Der Eingang der obigen Anzeige am
	     
	wird bestätigt

	2. Die Veranstaltung ist 
 FORMCHECKBOX 
 erlaubnispflichtig

	
	 
 FORMCHECKBOX 
 nicht erlaubnispflichtig

	3.  FORMCHECKBOX 
 Die Erlaubnis zur Durchführung der Veranstaltung wird in jederzeit widerruflicher Weise erteilt.

	4.  FORMCHECKBOX 
 Die Sperrzeit wird wie folgt festgesetzt:

	
	Beginn
	Ende
	

	
	Datum
	Uhrzeit
	Datum
	Uhrzeit
	

	
	     
	     
	     
	     
	

	
	
	
	
	
	

	
	     
	     
	     
	     
	

	
	
	
	
	
	

	
	     
	     
	     
	     
	

	
	
	
	
	
	

	5. Die Auflagen auf der Rückseite sind Bestandteil dieser Erlaubnis/Bestätigung

	6. Es werden folgende Verwaltungskosten festgesetzt:
	Niederschriftsgebühr
	      €

	Gemeinde Eiselfing
	Erlaubnisgebühr
	      €

	
	Geb. für die Verkürzung der Sperrzeit
	      €

	Eiselfing,      
	
	     
	     
	      €

	
	
	     
	Auslagen
	      €

	
	
	     
	Gesamtbetrag
	      €

	
	
	
	Fällig am
     

	
	
	
	

	
	(Siegel)
	
	

	Oberhuber
	
	
	

	1. Bürgermeister
	
	
	


